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Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exemplare ihrer Stellung­

nahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Information. 

Der Präsident: 

Mag Heinz Vogler 

Beilagen 

Der Direktor: 

iA 

~~. 
Mag Georg Gröss-Ziniel 
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. . 

Die Bundesarbeitskammer nimmt zu den Vorhaben des Entwurfes wie folgt Stellung: 

1. Finanzielle Unterstützung von Behindertenorganisationen 

Die gesetzliche Verankerung von finanziellen Zuwendungen an Behindertenorgani­

sationen und Vereinigungen im Sinne des § 10 Abs 1 Z 6 wird vorbehaltlos unter­

stützt. Wie in den Erläuterungen dargestellt, hat beispielsweise die Österreichische 

Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation wichtige Impulse in der Behindertenpolitik 

gesetzt. Die finanzielle Absicherung derartiger Tätigkeiten liegt zweifellos im öffent­

lichen Interesse. 

2. Die Anhebung der Kaufpre'isgrenze auf öS 250.000,-- trägt den gestiegenen Kosten 

für Autokauf und notwendigen Umbauten Rechnung und kann daher als gerechtfer­

tigt angesehen werden. 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 2. Blatt 

3. Fahrpreisermäßigung für behinderte Menschen 

Entsprechend den geänderten Rechtsgrundlagen durch das Eisenbahnge ~tz 1992 

(BGBI Nr 825/1992) soll die Einräumung einer Fahrpreisermäßigung für b 

Menschen durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales bestellt und 

net werden. Die Rechtsgrundlage dafür soll § 48 Abs 1 bilden. 

§ 48 Abs 2 umschreibt den persönlichen Geltungsbereich. Hier wird seite 

Bundesarbeitskammer vorgeschlagen, der in § 48 Abs 2 Z 5 genannten P 

gruppe auch dann eine Fahrpreisermäßigung zu ermöglichen, wenn sie ih~ Be­

günstigteneigenschaft nach dem Bundesbehindertengesetz verlieren, weil ~ie Geld­

leistungen wegen dauernder Berufsunfähigkeit (Erwerbsunfähigkeit) oder hege­

nüsse oder Pensionen aus dem Versicherungsfall des Alters beziehen un hicht in 

Beschäftigung stehen. ~ . 
i. 
1 
q 

~ 
4. Behindertenpaß 

Unter Berücksichtigung der 51. Novelle zum Allgemeinen Sozialversichergs­

gesetz sollte eine inhaltliche Anpassung an die Vorgaben des § 253 d AS G"vor­

genommen werden. Hier wurde der Versicherungsfall der vorzeitigen Alter pension 

wegen geminderter Arbeitsfähigkeit aufgenommen, dies sollte in § 40 Abs : Z 2 des 

Bundesbehindertengesetzes berücksichtigt werden. i 
I 

Der Präsident: Der Direktor: 

~ll}LLi 
Dr Bernhard c 
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